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ng Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz, Erste-Hilfe-Aushänge

Aushänge

Brandverhütungsvorschriften für Fabriken 
und gewerbliche AnlagenEinsatz von Feuerlöschern

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Alu*	 420 x 300	 3217/54	 16,55
	Kunststoff	 420 x 300	 3217/74	 11,45

	 Alu	 300 x 200	 168/13	 7,95

Betriebs-Brandschutzordnung
Hinweisschild nach DIN 4066

	 Alu	 400 x 300	 168/12	 16,55

	Kunststoff	 297 x 210	 1128/91	 13,30

	Kunststoff	 297 x 210	 1100/91	 13,30 	Kunststoff	 297 x 210	 1124/91	 13,30

	Kunststoff	 297 x 210	 1128/71	 7,10

	Kunststoff	 297 x 210	 1100/71	 7,10 	 Folie	 297 x 210	 1124/61	 6,60
	Kunststoff	 297 x 210	 1124/71	 7,10

Brandschutzordnung Hinweisschild 
nach DIN 14096 Teil A, Ausgabe 2014 
Für Gebäude ohne Brandmeldeanlage

Brandschutzordnung Hinweisschild 
nach DIN 14096 Teil A, Ausgabe 2014 
Für Gebäude mit Brandmeldeanlage

Erste Hilfe Notfall Rufnummern Verhalten im Notfall

Verhalten im Notfall

Verhalten im Brandfall

Verhalten im Brandfall

	Kunststoff	 300 x 200	 221/71	 7,10	 Folie	 300 x 200	 223/61	 6,60
	Kunststoff	 300 x 200	 223/71	 7,10

ln
l

ln
l

ln
l

ln
l

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Folie	 200 x 200	 1124/60	 4,20 	 Folie	 200 x 200	 1128/60	 4,20

	Kunststoff	 297 x 210	 1558/91	 13,30

	Kunststoff	 297 x 210	 1558/71	 7,10
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Brände verhüten

Verhalten im Brandfall
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

Ruhe bewahren

Brand melden

In Sicherheit
bringen

Löschversuch
unternehmen

Notruf 112

Handfeuermelder betätigen

Gefährdete Personen warnen/
Hausalarm betätigen

Hilflose mitnehmen

Türen schließen

Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen

Auf Anweisungen achten

Feuerlöscher benutzen

Löschschlauch benutzen

Mittel und Geräte zur
Brandbekämpfung benutzen
(z. B.  Löschdecke)

Brandschutzordnung nach DIN 14096



Betriebsausstattung

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln zur Ersten Hilfe

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

Erste Hilfe 
Aushang nach DGUV Information 204-001 (ehemals BGI 510)
Ausgabe: 08/2017

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe
bei Unfällen

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis in € / Stück
		  in mm	 -Nr.	 1	 5	 10	 25

	 Folie	 595 x 410	 216/61	 17,80	 17,10	 16,05	 15,15
	 Kunststoff	 595 x 410	 216/71	 20,45	 19,75	 18,60	 17,50

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe
bei Unfällen durch elektrischen Strom

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe
bei Unfällen

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe
bei Unfällen durch elektrischen Strom

	Kunststoff	 595 x 410	 214/71	 15,85 
	in Englisch
	Kunststoff	 595 x 410	 214/75	 28,60

	 Folie	 595 x 410	 214/61	 13,55 
	Kunststoff	 595 x 410	 214/41	 15,85

	Kunststoff	 595 x 410	 214/42	 15,85	Kunststoff	 595 x 410	 214/72	 15,85

Erste Hilfe bei Unfällen durch Ammoniak
Stand 03/2008

Rettung Ertrinkender
Aushang nach DGUV, Ausgabe 2023

Erste Hilfe bei Chlorgasvergiftungen

	 Alu*	 420 x 297	 224/51	 20,10	 Alu	 300 x 430	 984/00	 10,30 	 Alu*	 300 x 200	 332/00	 10,30

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht Folie: Folie, selbstklebend
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht langnachleuchtend gem. DIN 67510 109
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ng Unfallverhütung/Technische Aushänge

Aushänge

Betriebsvorschriften für Krane, Ausgabe: 2013
Auszug aus DGUV Vorschrift 52

Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen

	 Alu*	 450 x 275	 734/51	 14,65	 13,90	 13,25	 12,45
	 Folie	 450 x 275	 734/61	 9,50	 9,00	 8,40	 7,95
	 Kunststoff	 450 x 275	 734/71	 10,55	 10,20	 9,80	 9,20

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	  Stück

	Kunststoff	 300 x 200	 238/71	 10,75

Anweisung für den Betrieb von Aufzügen nach der TRA 007

	Kunststoff	 300 x 210	 706/71	 8,00

Auszug aus den allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften

	Kunststoff	 300 x 450	 833/71	 11,90

Prüfung Krane

	2026	 rot	 65/70.26	 5,50	 4,10 
	2027	 rot	 65/70.27	 5,50	 4,10 
	2028	 rot	 65/70.28	 5,50	 4,10 
	2029	 rot	 65/70.29	 5,50	 4,10 
	2030	 rot	 65/70.30	 5,50	 4,10 
	2031	 rot	 65/70.31	 5,50	 4,10 	 Folie	 80 x 40	 6/68	 17,00

Prüfung Krane

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis in €/Stück
		  in mm	 -Nr.	 1	 5	 10	 25

Größe 30 mm Ø

	 Jahr	Plaketten-	 Artikel-Nr.
	 ab	 farbe	 Folie	 1	 ab 10

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Preis €/Bogen
1 Bg. = 10 Plak.

	 1 Bogen = 10 Plaketten 	 1 Bund = 50 Plaketten

	Material	 H x B	 Artikel	 Preis €/Bund
		  in mm	 -Nr.	 1 Bund = 50 Plak.
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DGUV
Vorschrift 52

Prüfung durch
Prüfsachverständigen
gem. BetrSichV § 14, 
DGUV Vorschrift 52
nächste Prüfung



Betriebsausstattung

Elektrische Anlagen/VDE Bestimmungen

VDE-Bestimmung für den Betrieb von elektrischen Anlagen
Aushang nach DIN VDE 0105-100, Ausgabe: 10/2020

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich
elektrischer Anlagen  VDE 0132    Ausgabe 07/2018

	 Folie	 595 x 410	 205/61	 19,70	 17,90	 17,10	 15,90
	 Kunststoff	 595 x 410	 205/71	 21,40	 20,55	 19,65	 18,45

	 Kunststoff	 965 x 660	 237/71	 28,25	 27,30	 25,80	 24,25

Kennzeichnungs-Set für elektrische Anlagen
Das Set besteht aus je 1 Stück: 
•	VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektr.  
	 Anlagen, 965 x 650 mm (H x B), Kunststoff 
	 (Artikel 237/71) 
•	Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich 
	 elektrischer Anlagen, 500 x 350 mm (H x B), 
	 Kunststoff (Artikel 205/71) 
•	Erste Hilfe Aushang, 595 x 410 mm (H x B), 
	 Kunststoff (Artikel 216/71) 
•	5 Sicherheitsregeln, 120 x 200 mm (H x B), 
	 Kunststoff (Artikel 7905/71) 
•	Warnschild-Kombination: Hochspannung 
	 Lebensgefahr, 237 x 200 mm (H x B), Kunststoff 
	 (Artikel 7503/42) 
•	Warnschild-Kombination: Es wird gearbeitet! 
	 Mit Symbol nach DIN EN ISO 7010, 300 x 200 mm 
	 (H x B), Magnetfolie (Artikel 1365/82) 
•	Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen,  
	 120 x 200 mm (H x B), Magnetfolie (Artikel 178/81)

	 Bezeichnung	 Anzahl	 Artikel	 Preis €
		  Schilder	 -Nr.	 Set

	 Set elektrische Anlagen	 7	 237/90	 84,30

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis in €/Stück
		  in mm	 -Nr.	 1	 5	 10	 25

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis in €/Stück
		  in mm	 -Nr.	 1	 5	 10	 25

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht Folie: Folie, selbstklebend
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht 111
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ng Innerbetriebliche Hinweise

Aushänge

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Alu*	 540 x 430	 1143/21	 28,60 	 Alu*	 610 x 430	 712/21	 28,60

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Ausgabe: 05/2021

Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz)
Ausgabe: 03/2024

	Kunststoff	 590 x 400	 624/72	 22,45 	 Alu*	 800 x 600	 623/21	 33,95

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild) *Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

	 Bei Fragen zu Aushängen und Schildern zur Unfallverhütung steht Ihnen unser kompetentes
	 Vertriebsteam zur Verfügung. 
		  +49 (0) 202 8 16 44	 info@schilder-poetters.de
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Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Auszug aus dem Gesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. April 2021 (BGBl. I S. 742)

Stand 1. Mai 2021

§ 1 Begriffsbestimmungen (Auszug) 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderenPerson nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise 
aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt 
oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe 
betreut. 
§ 4 Gaststätten 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, 
wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in 
der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren 
darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbe-
auftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der 
Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in vergleichbaren 
Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen. 
§ 5 Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensorgeberechtig-
ten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und 
Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren 
bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
§ 6 Spielhallen, Glücksspiele 
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden 
Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern und Jugendlichen nur 
auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen und nur 
unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 
§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe 
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung für das körperli-
che, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann die zuständige Behörde 
anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit nicht 
gestatten darf. Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder andere Auflagen enthal-
ten, wenn dadurch die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert wird. 
§ 8 Jugendgefährdende Orte 
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr eine unmittelbare 
Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl droht, so hat die zuständige Behörde oder Stelle 
die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Wenn nötig, hat sie das Kind oder die 
jugendliche Person 
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten, 
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte Person erreichbar ist, in die Obhut des Jugendamtes 
zu bringen. 
In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über den jugendgefährden-
den Ort zu unterrichten. 
§ 9 Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen 
1. Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder Schaumwein oder Mischungen von Bier, Wein, weinähnlichen 
Getränken oder Schaumwein mit nichtalkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren, 
2. andere alkoholische Getränke oder Lebensmittel, die andere alkoholische Getränke in nicht nur gering-
fügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr 
gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person begleitet 
werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, 
wenn ein Automat 
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen oder durch ständi-
ge Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getränke nicht entnehmen 
können. § 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dürfen gewerbs-
mäßig nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, § 9 Jugendschutzgesetz" in 
den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der 
gleichen Größe und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie die 
Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen. 
§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere nikotin-
haltige Erzeugnisse und deren Behältnisse an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen 
das Rauchen oder der Konsum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse 
nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und 
Jugendliche Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse nicht entnehmen 
können. 
(3) Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse dürfen Kindern und Jugend-
lichen weder im Versandhandel angeboten noch an Kinder und Jugendliche im Wege des Versandhandels 
abgegeben werden. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaretten oder elektroni-
sche Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches Heizelement verdampft und die entstehenden 
Aerosole mit dem Mund eingeatmet werden, sowie für deren Behältnisse. 
§ 10a Schutzziele des Kinder- und Jugendmedienschutzes
Zum Schutz im Bereich der Medien gehören
1. der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen 
(entwicklungsbeeinträchtigende Medien),
2. der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden (jugend-
gefährdende Medien), 
3. der Schutz der persönlichen Integrität von Kindern und Jugendlichen bei der Mediennutzung und 
4. die Förderung von Orientierung für Kinder, Jugendliche, personensorgeberechtigte Personen sowie 
pädagogische Fachkräfte bei der Mediennutzung und Medienerziehung; die Vorschriften des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch
bleiben unberührt.

§ 10b Entwicklungsbeeinträchtigende Medien
(1) Zu den entwicklungsbeeinträchtigenden Medien nach § 10a Nummer 1 zählen insbesondere übermäßig 
ängstigende, Gewalt befürwortende oder das sozialethische Wertebild beeinträchtigende Medien.
(2) Bei der Beurteilung der Entwicklungsbeeinträchtigung können auch außerhalb der medieninhaltlichen 
Wirkung liegende Umstände der jeweiligen Nutzung des Mediums berücksichtigt werden, wenn diese auf 
Dauer angelegter Bestandteil des Mediums sind und eine abweichende Gesamtbeurteilung über eine 
Kennzeichnung nach § 14 Absatz 2a hinaus rechtfertigen.
(3) Insbesondere sind nach konkreter Gefahrenprognose als erheblich einzustufende Risiken für die 
persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen der Nutzung des Mediums auftreten 
können, unter Einbeziehung etwaiger Vorsorgemaßnahmen im Sinne des § 24a Absatz 1 und 2 angemes-
sen zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbesondere Risiken durch Kommunikations- und Kontaktfunktio-
nen, durch Kauffunktionen, durch glücksspielähnliche Mechanismen, durch Mechanismen zur Förderung 
eines exzessiven Mediennutzungsverhaltens, durch die Weitergabe von Bestands- und Nutzungsdaten 
ohne Einwilligung an Dritte sowie durch nicht altersgerechte Kaufappelle insbesondere durch werbende 
Verweise auf andere Medien.
§ 11 Filmveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugendlichen nur gestattet 
werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind 
oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter mit "Infopro-
gramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen mit Filmen, die für 
Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab sechs 
Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten 
Person begleitet sind. 
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstal-
tungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person gestat-
tet werden 
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig von der Art der 
Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie gelten nicht 
für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerblich 
genutzt werden. 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für alkoholische Getränke werben, dürfen unbeschadet der 
Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgeführt werden. 
(6) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten oder Nachfüll-
behälter im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Tabakerzeugnisgesetzes werben, dürfen nur im Zusam-
menhang mit Filmen vorgeführt werden, die 
1. von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach § 14 Absatz 6 mit „Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 Absatz 2 gekennzeichnet sind oder 
2. nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes gekennzeichnet sind. 
§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 
(1) Zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder 
Spielen programmierte Datenträger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer jugendlichen Person in der 
Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre 
Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruk-
tions- und Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekenn-
zeichnet sind. 
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit einem deutlich sichtba-
ren Zeichen hinzuweisen. Das Zeichen ist auf der Frontseite der Hülle links unten auf einer Fläche von min-
destens 1.200 Quadratmillimetern und dem Bildträger auf einer Fläche von mindestens 250 Quadratmilli-
metern anzubringen. Die oberste Landesbehörde kann 
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anordnen und 
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle genehmigen. 
3. Anbieter von Telemedien, die Filme und Spielprogramme verbreiten, müssen auf eine vorhandene Kenn-
zeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen. 
(3) Bildträger, die nicht oder mit "Keine Jugendfreigabe" nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 oder 
nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen 
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht 
werden, 
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die 
Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel angeboten oder überlassen werden. 
(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren nur aufgestellt werden, wenn ausschließ-
lich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete Bildträger angeboten werden und durch technische 
Vorkehrungen gesichert ist, dass sie von Kindern und Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Program-
me nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht bedient werden können. 
(5) Bildträger, die Auszüge von Filmen und Spielprogrammen enthalten, dürfen abweichend von den Absät-
zen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben werden, wenn sie mit einem 
Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht, dass eine Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle festgestellt hat, dass diese Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen enthalten. Der Hinweis ist 
sowohl auf der periodischen Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor dem Vertrieb mit einem deutlich 
sichtbaren Zeichen anzubringen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die Berechtigung nach Satz 1 
kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen.
§ 13 Bildschirmspielgeräte 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die öffentlich aufge-
stellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erzie-
hungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre 
Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruk-
tions- oder Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekenn-
zeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren nur aufgestellt werden, wenn ihre Pro-
gramme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit "Infopro-
gramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2 Satz 1 bis 3 
entsprechende Anwendung. 

§ 28 Bußgeldvorschriften (Auszug) 
(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.
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Betriebsausstattung

Unfallverhütung

Notfall- und Alarmplan

Sicherheit am Arbeitsplatz

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 Größe	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	 Material	 H x B	 Artikel	 Preis €
		  in mm	 -Nr.	 Stück

	Kunststoff	 410 x 595	 224/71	 19,60

	 Alu*	 600 x 400	 1142/51	 28,75

5 Sicherheitsregeln in 3 Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Französisch)

5 Sicherheitsregeln D-H0035 Sicherheitsregeln in Englisch

	 Folie	 200 x 300	 7907/62	 6,85 	 Alu	 120 x 200	 7905/51	 4,45 
	 Alu	 250 x 400	 7905/52	 10,80
	 Folie	 120 x 200	 7905/61	 3,00 
	 Folie	 250 x 400	 7905/62	 6,70
	Kunststoff	 120 x 200	 7905/71	 3,15 
	Kunststoff	 250 x 400	 7905/72	 7,70

5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105

	 Folie	 Ø 200	 7801/62	 3,10
	Kunststoff	 Ø 300	 7801/73	 7,00

	Kunststoff	 120 x 200	 7908/71	 3,15

	 Alu	 200 x 300	 407/51	 7,40

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht Folie: Folie, selbstklebend
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht 113
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	 Kunststoff	 300 x 200

	 Kunststoff	 420 x 297

Betriebsanweisungen

Aushänge

	 11,80	 10,65	 9,20

		  	 16,15	 15,30	 14,20

	 Material	 H x B		 Preis in €/Stück
		  in mm	 1	 5	 10
				    gleiche Sorte

	 Material	 H x B		 Preis in €/Stück
		  in mm	 1	 5	 10
				    gleiche Sorte

Artikel-Nr.: 328471/72

Artikel-Nr.: 3529/71

Betriebsanweisung für Säuren 
und Laugen

Betriebsanweisungen für den 
Umgang mit Gabelstaplern

Artikel-Nr.: 328370/72

Artikel-Nr.: 3520/71

Betriebsanweisung für 
Lösemittel

Betriebsanweisung für 
Fremdfirmen Personal

Artikel-Nr.: 328673/72

Betriebsanweisung für Heizöl EL 
und Dieselkraftstoff

Artikel-Nr.: 328572/72

Artikel-Nr.: 3539/71 Artikel-Nr.: 3545/71

Betriebsanweisung für 
Feststoffe

Betriebsanweisungen allgemein 
für den Umgang mit Leitern

Betriebsanweisungen für den 
Umgang mit verunreinigtem SF6
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